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Die heimischen Greifvogelarten unterliegen dem Jagdrecht und genießen in 
Nordrhein-Westfalen auf Grund der massiven Bestandsrückgänge in den fünf-
ziger und sechziger Jahren seit 1970 eine ganzjährige Jagdverschonung. Ne-
ben Faktoren wie der Belastung mit Umweltgiften (z.B. DDT) und der Beein-
trächtigung des Lebensraumes war bei einigen Arten die Verfolgung durch
Menschen ein wesentlicher Grund für die z.T. extremen Bestandsrückgänge.
Im früheren „Nützlichkeits-Schädlichkeits-Denken“ galten Greifvögel gemein-
hin als Schädlinge. Teilweise wurde ihre Verfolgung über viele Jahrhunderte
sogar staatlich gefördert. In den 1970er Jahren setzte sich dann die Erkennt-
nis durch, dass Greifvögel ein wichtiger Bestandteil des Naturhaushaltes sind.
Durch den Schutz vor Verfolgung, aber auch durch das Verbot von Umweltgif-
ten und teilweise auch durch Verbesserung der Lebensräume, konnten sich
die meisten Greifvogelarten seitdem von ihrem Bestandstief erholen. Die Rolle
der Greifvögel als wichtiges Glied in den heimischen Ökosystemen schien ak-
zeptiert.

In den letzten Jahren mehren sich jedoch die Meldungen über illegale Greifvo-
gelverfolgungen. Immer wieder ist von „unnatürlichen Überpopulationen“ die 
Rede. Offensichtlich hat sich die Erkenntnis, dass sich Greifvogelbestände der 
ökologischen Kapazität ihres Lebensraumes anpassen, nur ansatzweise
durchgesetzt. Im Gegensatz zu neuerdings wieder häufiger zu hörenden Ver-
lautbarungen sind die deutschen Greifvogelbestände weder langfristig gesi-
chert, noch gar von einem grenzenlosen Anstieg gekennzeichnet. Eine Verfol-
gung von Greifvögeln ist – abgesehen von ganz wenigen, behördlich geneh-
migten Ausnahmen im Einzelfall – weder sinnvoll, notwendig noch gesetzlich 
erlaubt!

Nachforschungen der Nordrhein-Westfälischen Ornithologengesellschaft
(NWO) haben ergeben, dass viele Arten landesweit in zunehmendem Maße 
illegaler Verfolgung ausgesetzt sind. Fallenfang, gezielte Vergiftung, Ab-
schuss, Aushorstung, bewusstes Fällen von Horstbäumen oder anders gearte-
te Beeinträchtigungen von Brutplätzen sind verbreitet. Bei einigen Arten, ins-
besondere bei Habicht und Rotmilan, drohen neuerliche Bestandsrückgänge
oder sind gebietsweise bereits festgestellt worden. Vor allem der Rotmilan ist
von Vergiftungsaktionen betroffen. Da in Deutschland über 60 % des europäi-
schen Rotmilanbestandes (und damit der Weltpopulation!) leben, haben auch 
wir in Nordrhein-Westfalen eine besondere Verantwortung für den nachhalti-
gen Schutz dieser Art. Aber auch alle anderen Greifvogelarten stellen grund-
sätzlich einen wichtigen Bestandteil einer vielfältigen und funktionierenden
Umwelt dar, für die wir verantwortlich sind, auf die wir angewiesen sind und an 
der wir uns auch in Zukunft erfreuen wollen. Die unrechtmäßige Verfolgung 
von Greifvögeln, gleichgültig welcher Artzugehörigkeit und von wem ausge-
führt, ist ökologisch unsinnig und stellt einen schweren Verstoß gegen gelten-
des Recht dar. 






